
   

Parlamentssitzung 7. Dezember 2015 Traktandum 3 

Teilrevision „Reglement über die Gewährung einer Abgangsentschädigung an die Mit-

glieder des Gemeinderats“ (Abgangsreglement) - Einsetzen einer nichtständigen parla-

mentarischen Kommission 

Beschluss und Wahl, Direktion Präsidiales und Finanzen 

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament 

1. Ausgangslage 

a) Teilrevision Abgangsreglement 

Mit der Erheblicherklärung von Punkt 1 der Motion 1401 (Grünliberale) „Senkung der Abgangs-
entschädigung des Gemeinderats“ hat das Parlament am 30. Juni 2014 den Gemeinderat be-
auftragt, eine Teilrevision des „Reglement über die Gewährung einer Abgangsentschädigung an 
die Mitglieder des Gemeinderates (Abgangsreglement)“ (im Folgenden: Abgangsreglement) zu 
entwerfen. Punkt 2 der Motion 1401 (deutliche Senkung der maximal beanspruchbaren Ab-
gangsentschädigung als Stossrichtung) wurde abgelehnt, Punkt 3 der Motion 1401 (Eckpunkte 
der Revision als Stossrichtung) wurde als Postulat erheblich erklärt. 

In der Motionsantwort hat der Gemeinderat ausgeführt, dass er sich einer Diskussion zum Ab-
gangsreglement nicht entzieht. Obwohl die letzte Teilrevision erst einige Jahre zurückliegt, kann 
eine gewisse Änderung der öffentlichen Wahrnehmung zu diesem Thema festgestellt werden. 
Der Gemeinderat hebt in seiner Motionsantwort hervor, dass eine angemessene und für die 
Bürger nachvollziehbare Regelung ein wichtiges Element für die Akzeptanz der gewählten Be-
hörden auf allen Ebenen darstellt. Zugleich betont er, dass die Zuständigkeit für die Festlegung 
der Abgangsentschädigung beim Parlament liegt und dass diese Entschädigung stets als Teil 
der gesamten Rechtsstellung des Gemeinderats zu betrachten ist. Um festlegen zu können, 
was eine angemessene Abgangsentschädigung beinhaltet, dränge sich ein Vergleich mit ande-
ren Gemeinden auf. Ein detaillierter Vergleich der Hauptelemente der Könizer Abgangsregelung 
mit vergleichbaren Gemeinden wurde dem Parlament mit der Beantwortung des Postulats 1403 
(SP) „Abgangsentschädigungen der Könizer Gemeinderäte im Vergleich mit anderen Gemein-
den von ähnlicher Grösse“ an der Sitzung am 30. Juni 2014 gemeinsam mit der Motionsantwort 
1401 vorgelegt.  

Der Gemeinderat hat in seiner Motionsantwort aufgeführt, dass er im Falle der Erheblicherklä-
rung von Punkt 1 der Motion dem Parlament die Einsetzung einer nichtständigen parlamentari-
schen Kommission vorschlagen werde. Dies wurde im Grossteil der Voten im Rahmen der Par-
lamentsdebatte begrüsst.  

Im Mai 2015 hat der Gemeinderat einen ersten Entwurf mit möglichen Stossrichtungen und 
Varianten zur Teilrevision des Abgangsreglements verabschiedet. Zugleich hat er entschieden, 
diesen Entwurf den Fraktionen des Könizer Parlaments zur Konsultation zu senden. Alle Frakti-
onen haben sich an der Vernehmlassung beteiligt und die Rückmeldungen eingereicht. Eine 
tabellarische Übersicht der wichtigsten Rückmeldungen zusammen mit der Konsultation findet 
sich in Beilage 1, die detaillierten Antworten aller Fraktionen sind in Beilage 2 zur Information 
aufgeführt. 

Dem Gemeinderat möchte an dieser Stelle festzuhalten, dass mit der Konsultation in keiner 
Weise der Ermessens- und Entscheidungsspielraum einer zukünftigen nichtständigen Kommis-
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sion eingeschränkt werden sollte. Vielmehr ging es dem Gemeinderat darum, eine breite und 
unbefangene politische Diskussion und eine entsprechende Abstützung sicherzustellen, nicht 
zuletzt wegen der persönlichen Betroffenheit der Gemeinderatsmitglieder. Zudem wollte der 
Gemeinderat mit der Konsultation der Fraktionen gewisse unklare Signale aus der Parlaments-
debatte und dem Parlamentsentscheid der „teilweisen“ Erheblicherklärung der Motion frühzeitig 
aufnehmen. 

b) Teilrevision Art. 26 GO (Lockerung Amtszeitbeschränkung Gemeindepräsidium) 

In der Motionsantwort 1401 regte der Gemeinderat an, im Sinne einer Gesamtbetrachtung der 
Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder zusammen mit der Teilrevision des Abgangsregle-
ments die jetzige Regelung zur Amtszeitbeschränkung des Gemeindepräsidiums zu diskutieren. 

Die Amtszeitbeschränkung für Könizer Gemeinderatsmitglieder ist gemäss Art. 26 Gemeinde-
ordnung auf drei aufeinanderfolgende ganze Amtsdauern beschränkt. Im Vergleich mit anderen 
Gemeinden ist diese Regel eher restriktiv. Von den in der Postulatsantwort 1403 aufgeführten 
grösseren Gemeinden sieht bei Hauptämtern nur Chur eine Amtszeitbeschränkung auf 12 Jah-
re vor. Viele Gemeinden kennen überhaupt keine Amtszeitbeschränkung (Thun, Winterthur, 
Luzern, Frauenfeld, Fribourg, Schaffhausen, St. Gallen), andere Gemeinden eine längere ma-
ximale Amtszeit (Bern und Biel 16 Jahre).  

Der Gemeinderat vertritt die Ansicht, dass die Amtszeitbeschränkung für das Gemeindepräsidi-
um in einem klar begrenzten Rahmen gelockert werden sollte. Damit soll die Möglichkeit zur 
Kontinuität beim Gemeindepräsidium erhöht werden, insbesondere für den Fall, dass Gemein-
deratsmitglieder nach einigen Amtsjahren für das Gemeindepräsidium kandidieren. Die Anpas-
sung soll für die Ende 2017 ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder noch nicht zur Anwen-
dung kommen, um personenbezogene Diskussionen zu vermeiden. Die bestehende Amtszeit-
beschränkung für die übrigen Gemeinderatsmitglieder soll demgegenüber nicht geändert wer-
den. 

Im vorliegenden Bericht beantragt der Gemeinderat deshalb dem Parlament, zusammen mit der 
Teilrevision des Abgangsreglements eine Teilrevision des Art. 26 GO im Sinne einer Lockerung 
der Amtszeitbeschränkung des Gemeindepräsidiums zu behandeln. 

2. Wahl einer nichtständigen Kommission und deren Aufgaben 

Für das Begutachten und das formelle Prüfen der Parlamentsvorlage zur „Teilrevision des 

„Reglements über die Gewährung einer Abgangsentschädigung an die Mitglieder des Gemein-

derats“ (Abgangsreglement) sowie die „Teilrevision des Art. 26 GO (Organe der Gemeinde - 

Wiederwählbarkeit: Lockerung der Amtszeitbeschränkung des Gemeindepräsidiums)“ beantragt 

der Gemeinderat die Einsetzung einer nichtständigen parlamentarische Kommission „Teilrevisi-

on Abgangsreglement und Lockerung Amtszeitbeschränkung Gemeindepräsidium“ gemäss Art. 

42 Abs. 1 Best. c und Art. 66 Gemeindeordnung. 

Mit dem Einsetzen einer nichtständigen parlamentarischen Kommission soll die vorgeschlagene 

Revision möglichst breit abgestützt werden. 

Das Parlament kann gemäss Art. 66 Gemeindeordnung (GO) für Aufgaben in seinem Zustän-

digkeitsbereich nichtständige Kommissionen einsetzen. Mit der Einsetzung sind Mitgliederzahl, 

Präsidium, besondere Wählbarkeitsvoraussetzungen, Aufgaben, Zuständigkeiten, Organisation 

und Dauer des Auftrags festzulegen. Der Gemeinderat schlägt dem Parlament für die einzuset-

zende Kommission folgende Eckpunkte vor: 

Mitgliederzahl: 9 

Besondere Wählbarkeits-

voraussetzungen 

Die Kommission besteht aus Parlamentsmitgliedern. Für die 

Zusammensetzung der Kommission ist der Verhältnisschlüssel 

massgebend, der sich aus den letzten Parlamentswahlen erge-

ben hat. Frauen und Männer sollen in der Kommission ange-

messen vertreten sein 
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Aufgaben Die Kommission begutachtet und prüft die Vorlage „Teilrevision 

des Reglements über die Gewährung einer Abgangsentschädi-

gung an die Mitglieder des Gemeinderats“ sowie die „Teilrevision 

des Art. 26 GO (Organe der Gemeinde - Wiederwählbarkeit: 

Lockerung Amtszeitbeschränkung Gemeindepräsidium)“, im 

Hinblick auf die Behandlung des Geschäfts im Parlament. Sie 

erstattet dem Parlament Bericht über die wesentlichen Ergebnis-

se der Prüfung und gibt eine Abstimmungsempfehlung. 

Dauer des Auftrags Von der Einsetzung und Wahl durch das Parlament bis zur Be-

schlussfassung im Parlament. 

3. Vorgehen und Termine 

Der Gemeinderat geht davon aus, dass eine erste Sitzung der Kommission im Januar 2016 

stattfinden wird. Diese Sitzung soll genutzt werden, um den genauen Zeitplan und die weiteren 

Termine festzulegen.  

Wie oben ausgeführt wurde, sollte mit der Fraktionskonsultation das Ermessen der Kommission 

nicht eingeschränkt werden. In diesem Sinne schlägt der Gemeinderat dem Parlament für die 

Zusammenarbeit mit der Kommission ein 2-stufiges Verfahren vor: 

1. Prüfung und Rückmeldung zu den vom Gemeinderat aufgrund der Fraktionsrückmeldun-

gen überarbeiteten Stossrichtungen und Varianten durch die Kommission; 

2. Ausarbeitung des Revisionsentwurfs zu Händen des Parlaments 

- Erster Revisionsentwurf des Gemeinderats zu Händen der Kommission, möglicher-

weise mit verschiedenen Varianten (auf der Grundlage der Rückmeldungen der Kom-

mission zu den Stossrichtungen und Varianten); 

- Prüfung und Rückmeldung und mögliche Änderungs- und/oder Zusatzanträge der 

Kommission zum ersten Revisionsentwurf des Gemeinderats; 

- Definitiver Revisionsentwurf zu Händen des Parlaments (evtl. mit Varianten) mit Vorprü-

fung durch die Kommission. 

Mit diesem Verfahren wird die bisherige Praxis in der Gemeinde Köniz fortgeführt, wonach die 

Vorschläge primär durch den Gemeinderat erarbeitet werden. Das vorgeschlagene 2-stufige 

Verfahren soll aber eine angemessene Einbindung und Mitwirkung der Kommission ermögli-

chen. In der Phase vor der Behandlung im Parlament soll die Vorlage von der Kommission be-

gutachtet werden, mit einer Abstimmungsempfehlung z.H. des Parlaments unter Angabe des 

Stimmenverhältnisses (analog zu Art. 13 GPK Reglement). 

Die genaue Terminplanung soll mit der Kommission an der ersten Sitzung festgelegt werden. 

Die Teilrevision des Art. 26 GO (Lockerung Amtszeitbeschränkung Gemeindepräsidium) ist in 

der Zuständigkeit der Stimmberechtigten, so dass hierzu - vorbehältlich der Zustimmung des 

Parlaments - eine Volksabstimmung durchgeführt werden wird. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Das Parlament setzt zur Vorberatung der Teilrevision des „Reglements über die Gewäh-

rung einer Abgangsentschädigung an die Mitglieder des Gemeinderats“ (Abgangsregle-

ment) sowie der Teilrevision des Art. 26 GO (Organe der Gemeinde - Wiederwählbarkeit: 

Lockerung der Amtszeitbeschränkung des Gemeindepräsidiums) eine nichtständige Kom-

mission „Teilrevision Abgangsreglement und Lockerung Amtszeitbeschränkung Gemein-

depräsidium“ gemäss Art. 42 Abs. 1 Bst. c und Art. 66 Gemeindeordnung ein. 
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2. Die Kommission besteht aus 9 Parlamentsmitgliedern; für die Zusammensetzung ist der 

Verhältnisschlüssel massgebend, der sich aus den letzten Parlamentswahlen ergeben hat. 

Frauen und Männer sollen in der Kommission angemessen vertreten sein. 

3. Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Begutachtung und formelle Prüfung des Parlamentsgeschäfts „Teilrevision des Reg-

lements über die Gewährung einer Abgangsentschädigung an die Mitglieder des Ge-

meinderats“ (Abgangsreglement): Parlamentsvorlage 

b. Berichterstattung im Parlament über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des 

Geschäfts „Teilrevision des Reglements über die Gewährung einer Abgangsentschä-

digung an die Mitglieder des Gemeinderats“ (Abgangsreglement) mit Abstimmungs-

empfehlung unter Angabe des Stimmenverhältnisses in der Kommission. 

c. Begutachtung und formelle Prüfung des Parlamentsgeschäfts „Teilrevision des Art. 26 

GO (Organe der Gemeinde - Wiederwählbarkeit: Lockerung der Amtszeitbeschrän-

kung des Gemeindepräsidiums)“: Parlamentsvorlage und Botschaft 

d. Berichterstattung im Parlament über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des 

Geschäfts Teilrevision des Art. 26 GO (Organe der Gemeinde - Wiederwählbarkeit: 

Lockerung der Amtszeitbeschränkung des Gemeindepräsidiums)“ mit Abstimmungs-

empfehlung unter Angabe des Stimmenverhältnisses in der Kommission. 

4. Der Auftrag der nichtständigen Kommission „Teilrevision Abgangsreglement und Locke-

rung Amtszeitbeschränkung Gemeindepräsidium“ dauert längstens bis zur Beschlussfas-

sung im Parlament. 

5. Als Kommissionsmitglieder werden gewählt: .... 

6. Als Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident wird gewählt: .... 

 

 

Köniz, 28. Oktober 2015 

 

Der Gemeinderat 

 

 

Beilagen 

1.) Konsultation der Fraktionen des Parlaments Köniz mit tabellarischer Übersicht der Ant-

worten 

2.) Konsultationsantworten der Fraktionen  



 Gemeinderat  
 

 

Direktion Präsidiales und Finanzen 

Stabsabteilung 

 

Pascal Arnold 

Gemeindeschreiber 

pascal.arnold@koeniz.ch  

 

 

 

Konsultation der Fraktionen des Parlaments Köniz 

Teilrevision „Reglement über die Gewährung einer Abgangsentschädigung an die Mit-

glieder des Gemeinderats (Abgangsreglement)“: Stossrichtungen und Varianten 

Version Gemeinderat vom 27. Mai 2015 z.H. der Fraktionen des Parlaments Köniz 

 

 

Beilagen: 

1) Geltendes Abgangsreglement 

2) Motion 1401 (Grünliberale) „Senkung der Abgangsentschädigung des Gemeinderats“, 

Beantwortung Gemeinderat, Beantwortung Gemeinderat 

3) Postulat 1403 (SP) „Abgangsentschädigungen der Könizer Gemeinderäte im Vergleich 

mit anderen Gemeinden von ähnlicher Grösse“, Beantwortung Gemeinderat 

4) Abgangsentschädigung: Ergänzung zur Abklärung vom 2. Mai 2014 - Vergleich mit 

ausgewählten Kantonen 

5) Auszug aus dem Protokoll der Parlamentsdebatte vom 30. Juni 2014 (Traktanden 12 

und 13: Postulat 1403 und Motion 1401) 

 

Beilage 1 

mailto:pascal.arnold@koeniz.ch
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0. Einleitung 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 27. Mai 2015 einen Entwurf der Stossrichtungen 
und Varianten zur Teilrevision „Reglement über die Gewährung einer Abgangsentschädigung 
an die Mitglieder des Gemeinderats (Abgangsreglement)“ verabschiedet. Um eine breite Dis-
kussion und eine entsprechende politische Abstützung zu gewährleisten, hat er zugleich ent-
schieden, diese den Fraktionen des Könizer Parlaments zur Konsultation zu senden. Das vor-
liegende Dokument stellt die Grundlage für die Konsultation der Fraktionen dar. 

1. Ausgangslage und Auftrag des Parlaments 

Mit der Erheblicherklärung von Punkt 1 der Motion 1401 (Grünliberale) „Senkung der Abgangs-
entschädigung des Gemeinderats“ (Beilagen 2 und 5) hat das Parlament mit einstimmigem 
Beschluss am 30. Juni 2014 den Gemeinderat beauftragt, eine Teilrevision des „Reglement 
über die Gewährung einer Abgangsentschädigung an die Mitglieder des Gemeinderates (Ab-
gangsreglement)“ (im Folgenden: Abgangsreglement) zu entwerfen. Punkt 2 der Motion 1401 
(deutliche Senkung der maximal beanspruchbaren Abgangsentschädigung als Stossrichtung) 
wurde vom Parlament abgelehnt, Punkt 3 der Motion 1401 (Eckpunkte der Revision als Stoss-
richtung) wurde als Postulat erheblich erklärt. 

In der Motionsantwort hat der Gemeinderat ausgeführt, dass er sich einer Diskussion zum Ab-
gangsreglement nicht entzieht. Obwohl die letzte Teilrevision erst einige Jahre zurückliegt, kann 
eine gewisse Änderung der öffentlichen Wahrnehmung zu diesem Thema festgestellt werden. 
Der Gemeinderat hebt in seiner Motionsantwort hervor, dass eine angemessene und für die 
Bürger nachvollziehbare Regelung ein wichtiges Element für die Akzeptanz der gewählten Be-
hörden auf allen Ebenen darstellt. Zugleich betont er, dass die Zuständigkeit für die Festlegung 
der Abgangsentschädigung beim Parlament liegt und dass diese Entschädigung stets als Teil 
der gesamten Rechtsstellung des Gemeinderats zu betrachten ist. Um festlegen zu können, 
was eine angemessene Abgangsentschädigung beinhaltet, dränge sich ein Vergleich mit ande-
ren Gemeinden auf. Ein detaillierter Vergleich der Hauptelemente der Könizer Abgangsregelung 
mit vergleichbaren Gemeinden wurde dem Parlament mit der Beantwortung des Postulats 1403 
(SP) „Abgangsentschädigungen der Könizer Gemeinderäte im Vergleich mit anderen Gemein-
den von ähnlicher Grösse“ (Beilage 3) für die Parlamentssitzung vom 23. bzw. 30. Juni 2014 
gemeinsam mit der Motionsantwort 1401 vorgelegt. 

Die vom Gemeinderat - auch angesichts der persönlichen Betroffenheit der Gemeinderatsmit-
glieder - angeregte Einsetzung einer nichtständigen parlamentarischen Kommission wurde in 
den Voten im Parlament begrüsst. Die Einsetzung einer nichtständigen parlamentarischen 
Kommission für die Revision des Abgangsreglements wird deshalb im Vorgehensvorschlag 
(siehe Kapitel 2) aufgenommen. Damit soll eine breite und unbefangene politische Diskussion 
und eine entsprechende Abstützung sichergestellt werden.  

Zugleich regte der Gemeinderat in der Motionsantwort an, im Rahmen der Teilrevision des Ab-
gangsreglements die jetzige Regelung zur Amtszeitbeschränkung (Art. 26 GO) von Gemeinde-
ratsmitgliedern zu diskutieren.  

2. Geplantes Vorgehen 

1. Mai 2015: Festlegung der Stossrichtungen und Varianten durch den Gemeinderat  

2. Juni 2015: Konsultation der Fraktionen 

3. September 2015: Erneute Behandlung im Gemeinderat (nach Konsultation Fraktionen) 

4. November 2015: Parlamentsantrag zur Einsetzung einer nichtständigen parlamentari-

schen Kommission 

5. November 2015 - Februar 2016: Ausarbeitung Revisionsentwurf (Gemeinderat, nicht-

ständige parlamentarische Kommission) 

6. April/Mai 2016: Parlamentsbeschluss Revision Abgangsreglement und Art. 26 GO 

(Amtszeitbeschränkung Gemeindepräsidium) 

7. Herbst 2016: Volksabstimmung Revision Art. 26 GO (Amtszeitbeschränkung Gemein-

depräsidium) 
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3. Zusatzabklärungen 

Ergänzend zur ausführlichen Darstellung der Regelungen in ähnlichen Gemeinden in der Postu-
latsantwort 1403 (Beilage 3) werden in Beilage 4 die Abgangsregelungen für Exekutivmitglieder 
in drei ausgewählten Kantonen dargestellt. Mit Glarus und Appenzell Ausserrhoden sind zwei 
kleinere - hinsichtlich der Einwohnerzahl mit Köniz vergleichbare - Kantone aufgeführt. Zusätz-
lich ist die Regelung eines grösseren Stadtkantons (Basel Stadt) dargestellt. Damit soll das 
„bunte Mosaik“ von bestehenden Regelungen zwecks Vergleichsmöglichkeit weiter komplettiert 
werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zwei der drei untersuchten Kantone die 

Abgangsregelung als Ruhegehalt gestalten (BS für alle bis 63 Jahre, Höhe abhängig von Alter 

und Amtsjahren / GL mindestens 8 Amtsjahre, Höhe 48-60% des Lohns). Das Ziel ist somit eine 

„Alterssicherung“ mittels in der Höhe begrenzter Lohnfortzahlungen bis zum Rentenalter (BS) 

oder sogar bis zum Tod (GL). Das System des Ruhegehalts kennen auch verschiedene ande-

ren Kantone (z.B. Aargau, Basel Land, Solothurn, Jura, Luzern; zum Teil wird das Ruhegehalt 

als Leistung der Pensionskasse ausbezahlt) sowie der Bund (für Mitglieder des Bundesrats, 

Bundesgerichts sowie für die Bundeskanzler). Demgegenüber sieht der Kanton Appenzell Aus-

serrhoden neu eine Abgangsentschädigung im Umfang einer Jahresbesoldung vor (ausbezahlt 

in 12 Raten). Im Kanton Bern sind die Mitglieder des Regierungsrats bei der Bernischen Pensi-

onskasse (BPK) versichert. Beim Ausscheiden aus dem Amt leistet die BPK eine Kapitalabfin-

dung oder sie richtet eine Ruhestandsrente aus. Die Art der Leistung und bei der Ruhestands-

rente auch deren Höhe richten sich nach dem Alter und den Amtsjahren. 

Bei der Durchsicht der verschiedenen Regelungen ist zudem aufgefallen, dass in verschiede-
nen Kantonen Revisionsbestrebungen in Diskussion bzw. im Gang sind (z.B. AR, BS, BL, SO, 
JU). 

4. Stossrichtungen der Revision 

Das jetzige Abgangsreglement vom 24. Mai 1993 (Beilage 1) wurde gestützt auf Art. 66 Ziffer 1 
der alten Gemeindeordnung erlassen, welcher Art. 27 der heutigen GO entspricht. Nach Art. 27 
GO richtet sich der Anspruch der Mitglieder des Gemeinderats auf eine Abgangsentschädigung 
nach dem entsprechenden Reglement. Das heutige Abgangsreglement wurde mehrmals teilre-
vidiert, die letzte grössere Teilrevision wurde im Rahmen des Projekts „köniz.fünf“ im Jahr 2008 
beschlossen, nach welchem sich der Gemeinderat neu aus 5 Mitgliedern mit einem Pensum 
von je 80% zusammensetzt. 

Die vorliegende Überprüfung und Anpassung des Reglements hat im Sinne der überwiesenen 
Motion 1401 zu erfolgen. Da Punkt 2 der Motion 1401 (deutliche Senkung der maximal bean-
spruchbaren Abgangsentschädigung als Stossrichtung) abgelehnt wurde und Punkt 3 der Moti-
on 1401 (Eckpunkte der Revision als Stossrichtung) „nur“ als Postulat überwiesen wurde, kön-
nen dem Motionstext keine klaren Stossrichtungen entnommen werden. Dennoch haben sich 
während der Parlamentsdebatte (Beilage 5) gewisse Grundsätze herauskristallisiert:  

 Mehrheitlich wird eine moderate Revision begrüsst, welche für die Bevölkerung nachvoll-
ziehbar sein muss, zugleich wird die politische Sensibilität des Themas hervorgehoben; 

 die Attraktivität des Gemeinderatsmandats muss gewährleistet sein, der Bogen darf aber 
nicht überspannt werden; 

 tendenziell wird eine Senkung gefordert, diese ist aber mit Augenmass zu gestalten; 

 ein Systemwechsel (und somit eine Totalrevision des Reglements), wie er in Punkt 3 der 
Motion vorgeschlagen wurde, wird abgelehnt; 

 das Gesamtpaket der Rechtsstellung des Gemeinderats ist zu berücksichtigen; 

 die Einsetzung einer nichtständigen parlamentarischen Kommission wird befürwortet. 

Als Fazit der parlamentarischen Diskussion lässt sich zusammenfassen, dass die heute gelten-
de Regelung nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. Die Regelung soll aber überdacht und 
breit diskutiert werden, anschliessend sind die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen. 
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Auf der Grundlage des überwiesenen Motionsauftrags, der Voten der Parlamentsdebatte sowie 
der oben aufgeführten Zusatzabklärungen schlägt der Gemeinderat folgende Stossrichtungen 
vor: 

4.1 Stossrichtung 1: Keine Systemänderung (Teilrevision) 

Das jetzige System der Abgangsregelung wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt, eine Sys-
temänderung wird deshalb abgelehnt. Demzufolge soll die Revision des Abgangsreglements als 
Teilrevision ausgestaltet werden. Grundsätzliche Änderungen wie z.B. die Einführung einer 
Kapitalabfindung werden dabei nicht geprüft. Änderungen sollen nur vorgenommen werden, 
soweit dafür überzeugende Gründe vorliegen.  

Mögliche Anpassungen sollen jeweils unter Berücksichtigung der gesamten Rechtsstellung der 
Gemeinderatsmitglieder beurteilt werden, auf eine Überprüfung von anderen Reglementen (z.B. 
Behördenreglement) wird aber im Rahmen der Revision verzichtet. 

4.2 Stossrichtung 2: Senkung der Abgangsentschädigung 

Wie in der Motion verlangt, soll die Teilrevision des Abgangsreglements in der Tendenz zu einer 
Senkung der Abgangsentschädigung führen. Wie stark und in welcher Form diese Senkung 
ausgestaltet wird, wird zu diskutieren und schliesslich vom Parlament zu entscheiden sein. Die 
hier aufgeführten Stossrichtungen und Variantenvorschläge sollen als Grundlage für diese Dis-
kussion dienen. 

4.3 Stossrichtung 3: Planungssicherheit und Gewährleistung der Attraktivität des 
Gemeinderatsmandats als Hauptziele der Abgangsregelung 

Wie in der Motion ausgeführt wird, soll die Abgangsregelung eine gewisse Planungssicherheit 
in dem Sinn gewährleisten, dass nicht kalkulierbare Risiken (insbesondere im Fall einer Nicht-
wiederwahl) abgefedert werden. Zugleich soll die Abgangsregelung dazu beitragen, dass Kan-
didierende und Gewählte ihre berufliche Karriere und ihr Einkommen nach dem Ausscheiden 
aus dem Amt grob planen können. 

Die Abgangsregelung soll – als Teil der gesamten Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder – 
auch die Attraktivität des Gemeinderatsmandats gewährleisten. Die Regelung soll deshalb so 
ausgestaltet werden, dass sie Interessierte von einer Kandidatur nicht abhält. Als Kriterium da-
für, was als in diesem Sinn „attraktive“ Regelung gelten kann, soll der Vergleich mit ähnlichen 
Gemeinden dienen. 

Die aufgeführten Hauptziele sollen für alle Altersgruppen zutreffen, wobei die Gewichtung je 
nach Lebensalter/-abschnitt unterschiedlich sein kann. So kann z.B. davon ausgegangen wer-
den, dass ausscheidende jüngere Amtsträger mit kurzer Amtsdauer schneller eine neue Be-
schäftigung finden als ältere und langjährige Gemeinderatsmitglieder. 

4.4 Stossrichtung 4: Ausgewogenheit und Nachvollziehbarkeit 

Wie in Stossrichtung 3 dargelegt, soll die Abgangsregelung einerseits die Attraktivität des Ge-
meinderatsmandats gewährleisten. Damit soll sichergestellt werden, dass sich ausreichend 
qualifizierte Personen für das Amt interessieren und bewerben. Andererseits darf die Regelung 
auch keinen unerwünschten finanziellen Anreiz schaffen. Das Ermessensspektrum, was eine in 
diesem Sinn ausgewogene Regelung darstellt, ist dabei gross. Als Hauptkriterien für die Beur-
teilung der Ausgewogenheit sollen dabei folgende Kriterien herangezogen werden 

 Die Regelung muss beim Gesetzgeber (d.h. im Parlament) breit abgestützt sein. 

 Die Regelung muss für die Bevölkerung nachvollziehbar sein. 

 Die Regelung muss dem Vergleich zu anderen ähnlichen Gemeinden standhalten. 
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4.5 Stossrichtung 5: Ausrichtung auf den Normalfall 

Die Regelung soll sich am Normalfall orientieren. Einzelfälle oder Extremfälle sollen nicht den 
Ausschlag für oder gegen eine Änderung geben. Wie der Vergleich mit anderen Gemeinden im 
Rahmen der Beantwortung des Postulats 1403 gezeigt hat, kann jede noch so differenzierte 
und durchdachte Regelung im Einzelfall zu Diskussionen führen, ob diese für den spezifischen 
Einzelfall verhältnismässig und nachvollziehbar ist. Besonderen Umständen könnte im Einzelfall 
durch eine Härtefallregelung, wie sie das Abgangsreglement bereits heute vorsieht, Rechnung 
getragen werden. 

4.6 Stossrichtung 6: Linearer fein abgestufter Leistungsverlauf  

Der Leistungsverlauf der Abgangsentschädigung soll möglichst fein abgestuft und linear gestal-
tet werden. Damit soll verhindert werden, dass vorzeitige Rücktritte oder der Entscheid für oder 
gegen eine Neukandidatur in erster Linie das Ergebnis finanzieller Überlegungen sind. Sachlich 
nicht begründbare Leistungssprünge, z.B. ab einem bestimmten Lebensalter oder einer be-
stimmten Amtszeit, sind deshalb zu vermeiden. 

4.7 Stossrichtung 7: Bereinigung von bestehenden Unklarheiten 

Mit der vorgeschlagenen Teilrevision sollen bestehende Unklarheiten im Reglement bereinigt 
und nötige Anpassungen – insbesondere im Zusammenhang mit den im Rahmen des geplan-
ten Primatwechsels vorgesehenen Anpassungen der Rechtsgrundlagen für die Pensionskasse 
– vorgenommen werden. So soll beispielsweise der Begriff „bis zum Erreichen des Rentenalters 
gemäss Vorsorgeverordnung der Pensionskasse“ in Art. 2 Absatz 1 Abgangsreglement geklärt 
werden. Auch der Genehmigungs-Anmerkung der Gemeindedirektion von 1993 zum Verhältnis 
zwischen Art. 7 Abs.1 und Art. 11 Absatz 1 ist im Rahmen der Teilrevision Rechnung zu tragen. 

4.8 Stossrichtung 8: Übergangsregelungen 

Für die Teilrevision muss voraussichtlich eine neue Übergangsregelung ausgearbeitet werden. 
Insbesondere ist eine Regelung für die Ende 2017 ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder 
aufzustellen. Zudem sind die Auswirkungen der Revision für bereits ausgeschiedene Mitglieder, 
die eine Abgangsentschädigung beziehen, zu klären. Allenfalls ist eine Unterscheidung zwi-
schen 2018 neugewählten und 2018 wiedergewählten Gemeinderatsmitgliedern zu diskutieren. 

4.9 Stossrichtung 9: Lockerung der Amtszeitbeschränkung des Gemeindepräsidi-
ums 

Parallel zur Teilrevision des Abgangsreglements soll die Amtszeitbeschränkung für das Ge-
meindepräsidium (Art. 26 Gemeindeordnung) gelockert werden. Damit soll die Möglichkeit zur 
Kontinuität beim Gemeindepräsidium erhöht werden, insbesondere für den Fall, dass Gemein-
deratsmitglieder nach einigen Amtsjahren für das Gemeindepräsidium kandidieren. Die Anpas-
sung soll aber für die Ende 2017 ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder noch nicht zur An-
wendung kommen. 

Die bestehende Amtszeitbeschränkung für die übrigen Gemeinderatsmitglieder soll demgegen-
über nicht geändert werden. 
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5. Darstellung und Beurteilung der einzelnen Elemente der geltenden Abgangsrege-
lung 

Im Folgenden werden die Hauptelemente der Könizer Abgangsregelung dargestellt.
1
 Jedes 

Element wird zunächst kurz in kursiver Schrift beschrieben. Anschliessend werden Argumente 
für oder gegen eine Änderung aufgeführt, gefolgt von einer Beurteilung (Fazit) durch den Ge-
meinderat. Damit soll – ausgehend von den oben aufgeführten Stossrichtungen – ermittelt wer-
den, ob eine Änderung beim betreffenden Element geprüft werden soll. 

5.1 Gemeinderatspensum und monatliche Auszahlung der Entschädigung 

Alle Mitglieder des Gemeinderats 80% im Hauptamt (Art. 56 GO). Die Abgangsentschädigung 
wird in Form von Monatsrenten ausbezahlt. 

Argumente für eine Änderung 

-  

Argumente gegen eine Änderung 

- Eine Änderung würde den Auftrag der Motion übersteigen. 

Fazit des Gemeinderats 

 Das mit „köniz.fünf“ eingeführte System hat sich bewährt. Eine Änderung im Rahmen der 
Revision des Abgangsreglements wird abgelehnt. 

5.2 Amtsjahre 

a) Die Anzahl der vollendeten Amtsjahre ist relevant für die Bestimmung der Dauer der Ab-
gangsentschädigung (Art. 6 Abgangsreglement, Tabellen im Reglements-Anhang). 

b) Für eine Dauer von mehr als 6 Monaten wird die Abgangsentschädigung nur ausbezahlt, 
wenn das Gemeinderatsmitglied mindestens 4 Jahre im Amt war und das 40. Altersjahr er-
reicht hat (Art. 7 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 2 Abgangsreglement). 

Argumente für eine Änderung 

-  

Argumente gegen eine Änderung 

- In den meisten Gemeinden gilt die Regel „je mehr Amtsjahre, desto länger die Entschädi-
gung“. Damit wird einerseits der Dauer der geleisteten Arbeit Rechnung getragen, zudem 
ist der Wiedereinstieg nach mehr Amtsjahren tendenziell schwieriger (Stossrichtung 3). 

- Eine fein abgestufte lineare Regelung sollte beibehalten werden, damit vorzeitige Rücktritte 
oder der Entscheid für oder gegen eine Neukandidatur nicht entscheidend von finanziellen 
Überlegungen beeinflusst werden (Stossrichtung 6). 

- Eine 4-jährige „Karenzfrist“ bei Rücktritt ist für den Normalfall (Stossrichtung 5) sinnvoll 
(Stichworte Leistung-Gegenleistung, Wählerauftrag für 4 Jahre, Kontinuität, leichterer Wie-
dereinstieg). Im Einzelfall kann in begründeten Fällen die Härtefallregelung angewandt wer-
den. 

Fazit des Gemeinderats 

 Eine Änderung wird abgelehnt. 

 

 

                                                      
1
 Die Darstellung entspricht weitgehend der Darstellung beim Vergleich mit anderen Gemeinden in der Beantwortung 

des Postulats 1403. 
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5.3 Lebensalter 

a) Die vollendeten Altersjahre sind relevant für die Bestimmung der Dauer der Abgangsent-
schädigung (Art. 6 Abgangsreglement, Tabellen im Reglements-Anhang). 

b) Ist das Gemeinderatsmitglied bei Ausscheiden aus dem Amt unter 40 Jahre alt, wird bei 
Nichtwiederwahl eine Abgangsentschädigung für 6 Monate ausgerichtet (Art. 7 Abgangs-
reglement), beim Rücktritt besteht hingegen kein Anspruch auf eine Abgangsentschädigung 
(vgl. oben Ziff. 6.2). 

c) Bis zum Lebensalter 55/57 nimmt die Dauer der Abgangsentschädigung in der Regel zu, ab 
dem Lebensalter 57 nimmt sie in der Regel wieder ab (Tabellen im Reglements-Anhang). 

Argumente für eine Änderung 

-  

Argumente gegen eine Änderung 

- Das System „je älter desto höher/länger die Entschädigung“ wird auch in vielen Gemeinden 
angewandt. 

- Der Wiedereinstieg in das Erwerbsleben ist für jüngere Personen tendenziell einfacher 
(Stossrichtung 3). Zudem kann gerade für jüngere Personen die Gemeinderatsbesoldung 
im Arbeitsmarkt als attraktiv bezeichnet werden. Das mögliche Ausbleiben einer Abgangs-
entschädigung wird deshalb jüngere Personen kaum aus finanziellen Gründen von einer 
Kandidatur abhalten. In einem besonders störenden Fall könnte die Härtefallregelung an-
gewandt werden. 

- Das jetzige System der Zunahme der Dauer der Entschädigung bis zum Alter 55/57 und 
Abnahme der Dauer ab dem Alter 57 ist im Hinblick auf eine Verknüpfung mit dem Errei-
chen des voraussichtlichen Pensionsalters sinnvoll. 

Fazit des Gemeinderats 

 Eine Änderung wird abgelehnt. 

 Die Frage der Verknüpfung mit dem voraussichtlichen Pensionsalter soll im Rahmen der 
Revision geprüft werden. 

5.4 Dauer der Abgangsentschädigung 

Minimum 6 Monate, Maximum 96 Monate; die Dauer richtet sich nach vollendeten Amts- und 
Altersjahren (Art. 2, Art. 6-9 Abgangsreglement, Tabellen im Reglements-Anhang). 

Argumente für eine Änderung 

- Eine Senkung der Entschädigung (Stossrichtung 2) ohne Systemänderung (Stossrichtung 
1) mit gleichzeitig abgestuftem und linearem Leistungsverlauf (Stossrichtung 6) lässt sich 
am besten mittels Senkung der Dauer und/oder der Höhe der Abgangsentschädigung reali-
sieren.  

Argumente gegen eine Änderung 

- Das derzeitige System ist linear und fein abgestuft, Anpassungen könnten zu unerwünsch-
ten Leistungssprüngen führen (Stossrichtung 6). 

- Die meisten Gemeinden kennen wie Köniz eine Minimal- und Maximaldauer. Im Vergleich 
liegt Köniz in etwa im vorderen Mittelfeld (Stossrichtung 4). 

Weitere Bemerkungen 

- Grössere Leistungssprünge sollten vermieden werden, damit kein unerwünschter positiver 
oder negativer Anreiz für oder gegen einen Rücktritt/eine Neukandidatur geschaffen wird. 

Fazit des Gemeinderats 

 Eine Änderung soll im Einklang mit den Stossrichtungen geprüft werden. 
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5.5 Höhe der Abgangsentschädigung 

Bei Nichtwiederwahl während 6 Monaten 80% und anschliessend 55% der letzten Besoldung 
(Art. 7 Abgangsreglement); bei Rücktritt 55% der letzten Besoldung (Art. 8 Abgangsreglement). 

Argumente für eine Änderung 

- Eine Senkung der Entschädigung (Stossrichtung 2) ohne Systemänderung (Stossrichtung 
1) mit gleichzeitigem abgestuftem und linearem Leistungsverlauf (Stossrichtung 6) lässt 
sich am besten mittels Senkung der Dauer und/oder der Höhe der Abgangsentschädigung 
realisieren. 

Argumente gegen eine Änderung 

- In vielen Gemeinden definiert ein minimaler und maximaler Prozentsatz des letzten Lohns 
die Abgangsentschädigungshöhe. Dieser variiert zwischen 20% und 100% des letzten 
Lohns. Im Vergleich liegt Köniz in etwa im vorderen Mittelfeld (Stossrichtung 4). 

Weitere Bemerkungen 

- Eine Reduktion der Höhe könnte zudem mittels Anpassung des Art. 11 Abgangsreglement 
(Reduktion der Entschädigung aufgrund Anrechnung von anderweitigem Einkommen) er-
reicht werden. 

Fazit des Gemeinderats 

 Eine Änderung soll im Einklang mit den Stossrichtungen geprüft werden. 

 Allenfalls ist eine Kombination mit einer Anpassung von Art. 11 (Reduktion der Entschädi-
gung aufgrund Anrechnung von anderweitigem Einkommen) zu prüfen. 

5.6 Unterscheidung nach Rücktrittsgrund 

Das Reglement unterscheidet zwischen Abgangsentschädigung bei Nichtwiederwahl (Art. 7 
Abgangsreglement) und Abgangsentschädigung bei Rücktritt (freiwillig oder wegen Amtszeitbe-
schränkung; vgl. Art. 8 Abgangsreglement); die Nichtnominierung durch die eigene Partei ist 
einer Nichtwiederwahl gleichgestellt (Art. 1 Abs. 2 Abgangsreglement). 

Argumente für eine Änderung 

- Die Könizer Regelung, nach welcher bei einer Nichtwiederwahl der Anspruch tendenziell 
höher ist als bei Rücktritt/Amtszeitbeschränkung, entspricht einer verbreiteten Lösung. Was 
aber im konkreten Fall ausgewogen und nachvollziehbar ist (Stossrichtung 4), steht nicht 
zum Vornherein fest. Es kann durchaus auch argumentiert werden, das Stimmvolk gebe mit 
einer Nichtwiederwahl ein Misstrauensvotum ab, welches nicht durch eine höhere Ab-
gangsentschädigung „belohnt“ werden sollte. Die Abwägung der verschiedenen Argumente 
sollte vom Parlament als Gesetzgeber vorgenommen werden. 

Argumente gegen eine Änderung 

- Entsprechend dem Grundsatz der Planungssicherheit (Stossrichtung 3) soll vor allem das 
nicht kalkulierbare Risiko der Nichtwiederwahl oder Nichtnominierung angemessen abgefe-
dert werden. Demgegenüber ist der Rücktritt aus freien Stücken oder aufgrund der Amts-
zeitbeschränkung (vgl. Art. 8 Abgangsreglement) voraussehbar und damit kalkulierbar, was 
für eine weniger weitgehende Entschädigung in diesen Fällen spricht. 

- Dementsprechend ist der Grund für das Ausscheiden in vielen Gemeinden ein Kriterium zur 
Bestimmung der Art, Höhe und/oder Dauer der Abgangsentschädigung.  

Weitere Bemerkungen 

- Unter Umständen könnte auch eine grössere und/oder noch differenziertere Unterschei-
dung zwischen Nichtwiederwahl, Nichtnominierung und Rücktritt für die Bemessung der 
Abgangsentschädigung geprüft werden. 
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Fazit des Gemeinderats 

 Eine Änderung soll im Einklang mit den Stossrichtungen geprüft werden. 

5.7 Anrechnung von anderweitigem Einkommen 

Bei anderweitigem Einkommen (inklusive Ersatzeinkommen aus Versicherungsleistungen und 
Vermögensertrag) wird die Abgangsentschädigung soweit gekürzt, dass das gesamte Brutto-
einkommen unter Einbezug der Abgangsentschädigung höchstens die jeweils geltende Ge-
meinderatsbesoldung erreicht (Art. 11 Abgangsreglement). 

Argumente für eine Änderung 

- Wie unter Ziff. 6.5 erwähnt, könnte eine Senkung der Abgangsentschädigung (Stossrich-
tung 2) auch mittels einer Anpassung von Art. 11 erreicht werden. Ohne Systemänderung 
(Stossrichtung 1) wäre dies am einfachsten mit einer Anpassung des Gesamtbetrags (heute 
die gesamte jeweils geltende Gemeinderatsbesoldung) zu realisieren. 

- Die Planungssicherheit und die Attraktivität des Gemeinderatsmandats (Stossrichtung 3) 
wären auch gewährleistet, wenn der Betrag reduziert würde, ohne dass das gesamte Brut-
toeinkommen der jeweils geltenden Gemeinderatsbesoldung erreicht ist. Eine Reduktion 
würde auch der Stossrichtung 4 (Ausgewogenheit und Nachvollziehbarkeit) nicht grundsätz-
lich widersprechen. Eine Regelung in dieser Richtung kennt die Stadt Biel, welche eine An-
rechnung auf max. 70% bzw. 80% des letzten Monatsgehalts vorsieht. 

Argumente gegen eine Änderung 

- Die meisten Gemeinden sehen bei wiederholten regelmässigen Auszahlungen eine An-
rechnung von anderen Einnahmen/Einkommen vor. An diesem Grundsatz sollte festgehal-
ten werden. 

- Eine strengere Regelung könnte einen unerwünschten negativen Anreiz in dem Sinn schaf-
fen, dass die betroffene Person während der Ausrichtungsdauer der Abgangsentschädi-
gung auf ein mögliches anderweitiges Einkommen verzichtet. 

Fazit des Gemeinderats 

 Eine Änderung soll im Einklang mit den Stossrichtungen geprüft werden. 

 

6. Beseitigung von bestehenden Unklarheiten 

6.1 Artikel 2 Absatz 1 Abgangsreglement 

Bei der Revision von Artikel 2 Absatz 1 Abgangsreglement ist – soweit ersichtlich – nicht das 
geschrieben worden, was gemeint war: Nach dem Bericht des Gemeinderats vom März 1997 
war die Idee, dass der Anspruch auf Abgangsentschädigung dann untergehen sollte, wenn 
entweder das 65. Altersjahr oder der volle Rentenanspruch gemäss Reglement der Pensions-
kasse (damals ab 63. Altersjahr möglich) erreicht wird. Auch nach der momentan noch gelten-
den Vorsorgeverordnung der Pensionskasse – auf die im geltenden Artikel 2 Absatz 1 Ab-
gangsreglement nun verwiesen wird – ist eine volle Altersrente frühestens mit 63 Jahren mög-
lich.  

Falls die Stimmberechtigten dem Primatwechsel der Pensionskasse zustimmen werden, wird 
eine volle Altersrente neu grundsätzlich erst mit 65 Jahren möglich sein. Unter Berücksichtigung 
der hinter Artikel 2 Absatz 1 Abgangsreglement stehenden Absicht (Untergang des Anspruchs 
auf Abgangsentschädigung entweder bei Erreichen des 65. Altersjahrs oder des vollen Renten-
anspruchs) kann dieser differenzierte Verweis - sofern das Stimmvolk der Vorlage Primats-
wechsel Pensionskasse am 14. Juni 2015 zustimmt - vereinfacht werden. Artikel 2 Absatz 1 
Abgangsreglement könnte beispielsweise neu festlegen, dass der Anspruch auf Abgangsent-
schädigung längstens bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters nach Artikel 9 des Reg-
lements über die Pensionskasse dauert. 



Seite 10/13 

 

 

6.2 Verhältnis von Artikel 7 Absatz 1 zu Artikel 11 Absatz 1 

Die damalige Direktion der Gemeinden des Kantons Bern hat 1993 bei der Genehmigung eine 
Genehmigungsanmerkung angefügt. Nach der Auslegung der Direktion geht im Widerspruchs-
fall Art. 7 Abs. 1 Abgangsreglement als spezielle Norm dem Art. 11 Abs. 1 Abgangsreglement 
vor. Diese Unklarheit soll im Rahmen der Revision mit einer ausdrücklichen klaren Regelung im 
Abgangsreglement behoben werden: In Zukunft soll Art. 11 Absatz 1 in allen Fällen angewandt 
werden. 

6.3 Weitere Bereinigungen 

Zu einem späteren Zeitpunkt der Revision sind zusätzlich kleine Bereinigungen vorzunehmen. 
Denkbar sind Begriffsklärungen und kleinere Anpassungen, die sich bei der Umsetzung der 
bisherigen Regeln in der Praxis als kompliziert oder unklar erwiesen haben. 

 

7. Übergangsregelung 

Die geltende Übergangsbestimmung (Art. 14) sieht für ausgeschiedene Gemeinderatsmitglieder 
die Besitzstandwahrung vor; für die anderen Mitglieder gilt eine Sonderregelung, welche primär 
aufgrund der Systemänderung von nebenamtlichen zu vollamtlichen Mitgliedern eingeführt wur-
de. Für die nun vorgesehene Revision sind folgende Übergangsbestimmungen als Optionen 
möglich: 

7.1 Ausgeschiedene Mitglieder mit Anspruchsberechtigung 

Für ausgeschiedene Gemeinderatsmitglieder, die zur Zeit des Inkrafttretens der geplanten Re-
vision Anspruch auf eine Abgangsentschädigung haben, sollten keine Änderungen vorgenom-
men werden (Besitzstand). Eine Anpassung von laufenden Abgangsentschädigungsleistungen 
erscheint nicht verhältnismässig und würde gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und 
wohl auch gegen das Rückwirkungsverbot verstossen. Der Besitzstand für ausgeschiedene 
Gemeinderatsmitglieder ist bereits in der jetzigen Abgangsregelung vorgesehen (Artikel 14 Ab-
satz 1). 

7.2 Gemeinderatsmitglieder, die nach Inkrafttreten der Revision, aber vor dem 
1.1.2018 aus dem Amt ausscheiden 

Für Gemeinderatsmitglieder, die nach Inkrafttreten dieser Revision bis Ende der Amtsperiode 
(31. Dezember 2017) aus dem Amt ausscheiden, sind folgende Varianten denkbar: 

a) Besitzstandwahrung, d.h. die neue Regelung wird nicht angewandt (Anspruch gemäss jet-
zigem Reglement). Für die Besitzstandwahrung spricht die Planungssicherheit (Stossrich-
tung 3). Es ist davon auszugehen, dass bald aus dem Amt ausscheidende Mitglieder bei 
der weiteren Planung der beruflichen Karriere die jetzige Regelung mitberücksichtigt haben 
und anderenfalls quasi die „Regeln während dem Spiel ändern“ würden. 

b) Die neue Regelung wird sofort angewandt (Anspruch gemäss neuer Regelung). Für diese 
Variante spricht das Argument, dass die zukünftige Abgangsentschädigung der jetzigen 
Gemeinderatsmitglieder wohl einer der Gründe für die Einreichung und Erheblicherklärung 
der Motion waren. Rechtlich wäre dies nicht völlig unproblematisch, aber wohl möglich. Ob 
es auch angemessen wäre, muss das Parlament als Gesetzgeber beurteilen. 

c) Anspruch gemäss einer speziellen Übergangsbestimmung. Der Anspruch wird, wie nach 
Variante b), ebenfalls gesenkt (vgl. Stossrichtung 2), aber während einer bestimmten 
Übergangszeit in einem geringeren Ausmass als nach der neuen Regelung. 

Aufgrund der persönlichen Betroffenheit der Mehrheit der jetzigen Gemeinderatsmitglieder wird 
zum jetzigen Zeitpunkt auf einen konkreten Variantenvorschlag verzichtet.  

  



Seite 11/13 

 

 

Bemerkung: Im Falle einer starken Reduktion der Entschädigung mit einer Systemänderung 
müsste die Übergangsregelung unter dem Aspekt des Grundsatzes von Treu und Glauben un-
ter Umständen anders als im Fall einer Neuregelung im Sinn der vorstehenden Stossrichtungen 
beurteilt werden, da dies für die jetzigen Amtsträger eine massive Änderung der bei Kandidatur 
und Amtsantritt der laufenden Legislatur geltenden Regelung darstellen würde. 

7.3 Nach Inkrafttreten der Revision gewählte oder wiedergewählte Mitglieder 

Für Personen, welche nach Inkrafttreten der Revision in den Gemeinderat gewählt oder wieder-
gewählt werden, soll die neue Regelung vollumfänglich zur Anwendung gelangen. Allenfalls 
kann eine spezielle Übergangsregelung für nach Inkrafttreten der Revision wiedergewählte 
Mitglieder erarbeitet werden. Dies kann damit begründet werden, dass diese Personen bei ihrer 
erstmaligen Kandidatur und ihrem Amtsantritt von den heute geltenden Regeln ausgegangen 
sind. 

8. Weitere Bestimmungen 

Die Ausnahmeregelung in Härtefällen (Art. 12) soll beibehalten werden. Obwohl diese Bestim-
mung bisher noch nie zur Anwendung gelangte, sind Einzelfälle denkbar, bei denen die Höhe 
der Abgangsentschädigung (welche sich am Normallfall orientiert, Stossrichtung 5), abweichend 
zum Reglement höher festgelegt werden sollte. Dies erlaubt es, die neue Regelung als solche 
einfacher auszugestalten, weil sie nicht bereits jeder theoretisch denkbaren Konstellation Rech-
nung tragen muss. 

 

9. Revision der Amtszeitbeschränkung des Gemeindepräsidiums (Art. 26 GO) 

Die Amtszeitbeschränkung für Könizer Gemeinderatsmitglieder ist gemäss Art. 26 Gemeinde-

ordnung auf drei aufeinanderfolgende ganze Amtsdauern beschränkt. Im Vergleich mit anderen 

Gemeinden ist diese Regel eher restriktiv. Von den in der Postulatsantwort 1403 aufgeführten 

grösseren Gemeinden sieht bei Hauptämtern nur Chur eine Amtszeitbeschränkung auf 12 Jah-

re vor. Viele Gemeinden kennen überhaupt keine Amtszeitbeschränkung (Thun, Winterthur, 

Luzern, Frauenfeld, Fribourg, Schaffhausen, St. Gallen), andere Gemeinden eine längere ma-

ximale Amtszeit (Bern und Biel 16 Jahre).  

Parallel zur Revision des Abgangsreglements schlägt der Gemeinderat deshalb eine Revision 

des Art. 26 GO vor, im Sinne einer moderaten Lockerung der Amtszeitbeschränkung für das 

Gemeindepräsidium. Ziel dieser Revision ist es, die Kontinuität für das Amt des Gemeindeprä-

sidiums in einem klar begrenzten Rahmen zu erhöhen. Eine längere Amtszeit soll (nur) dann 

möglich sein, wenn ein Gemeinderatsmitglied nach zwei vollen Amtsdauern als Gemeinderat für 

das Gemeindepräsidium gewählt wird. 

Der Gemeinderat schlägt deshalb (sinngemäss) folgende Revision des Artikel 26 GO vor: 

a) Grundsätzliche Amtszeitbeschränkung auf drei ganze Amtsdauern für alle Gemeinderats-
mitglieder; 

b) Neu: Ausnahmeregelung für den Fall, dass ein Mitglied nach zwei Amtsdauern als Ge-
meinderat ins Gemeindepräsidium gewählt wird. In diesem Fall wird das Gemeindepräsidi-
um auf zwei aufeinanderfolgende volle Amtsdauern beschränkt (zusätzlich zu den zwei vol-
len Amtsdauern als Gemeinderatsmitglied). 

Um personenbezogene Diskussionen zu vermeiden, soll die vorgeschlagene Revision des 

Art. 26 GO für die bis Ende 2017 ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder nicht mehr gelten. 

Somit wird die Regelung für das jetzige Gemeindepräsidium und für aufgrund von Amtszeitbe-

schränkung auf Ende 2017 ausscheidende Gemeinderatsmitglieder nicht zur Anwendung ge-

langen. Dies kann entweder mittels Übergangsregelung oder mittels Festlegung des Datums 

des Inkrafttretens der Revision (nach Beginn der neuen Legislatur, also auf frühestens 1. Janu-

ar 2018) erreicht werden. 
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10. Revision: Drei Varianten als Vorschlag 

Auf der Grundlage der vorhergehenden Ausführungen werden im Folgenden drei Varianten der 
Revision aufgeführt 

Variante 1: Senkung der Höhe 

Variante 2: Senkung der Dauer 

Variante 3: Kombination Senkung der Dauer und Höhe (mit Untervarianten 3.1 und 3.2) 

Eine detaillierte Ausarbeitung der vorgeschlagenen Varianten (inklusive Ausarbeitung der Ta-
bellen im Anhang des Abgangsreglements) wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen. In 
einem ersten Schritt geht es nun darum, die allgemeine Richtung und den Rahmen für die Re-
vision festzulegen. 

Variante 1: Senkung der Höhe 

Hauptelement der Revision 

- Reduktion der Höhe der Abgangsentschädigung von bisher 55% des bisherigen Lohns auf 
neu 45% des bisherigen Lohns. 

Bemerkungen 

- Hauptwirkung ist eine lineare Reduktion der Höhe des Abgangsentschädigungsbetrags um 
insgesamt 18% (von 55% auf neu 45% des bisherigen Lohns). 

- Das System als solches wird mit dieser Revision nicht geändert. 

 

Variante 2: Senkung der Dauer 

Hauptelement der Revision 

- Reduktion der Dauer der Abgangsentschädigung um 25% der bisherigen Regelung. 

Bemerkungen 

- Hauptwirkung ist eine lineare Reduktion der Dauer der  jetzigen Abgangsentschädigung um 
25%. 

- Das System als solches wird mit dieser Revision nicht geändert. Hingegen würde eine line-
are Reduktion der Dauer für alle Altersgruppen die systematische Verknüpfung mit dem 
Pensionsalter aufgeben. 

 

Variante 3: Kombination Senkung der Dauer und Höhe 

Hauptelemente der Revision 

- Kombination der Reduktion der Höhe mit der Reduktion der Dauer der Abgangsentschädi-
gung 

Variante 3.1 

- Lineare Senkung der Dauer (um 25%), verbunden mit einer linearen Senkung der Höhe 
(von 55% auf neu 45% des bisherigen Lohns) der Abgangsentschädigung  

Variante 3.2 

- Unterscheidung zwischen der Altersgruppe vor und nach 57 Jahren: 

a) bis vollendetem 57. Altersjahr: lineare Reduktion der Dauer der Abgangsentschädigung 
um 35% (Höhe der Abgangsentschädigung bleibt wie bisher bei 55%); 
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b) ab vollendetem 57. Altersjahr: Reduktion der Höhe der Abgangsentschädigung von bis-
her 55% auf neu 35% (Dauer der Abgangsentschädigung bleibt wie bisher) 

Bemerkungen 

- Das System als solches wird im Grundsatz beibehalten: Die beiden Elemente, welche am 
einfachsten ohne Systemänderung angepasst werden können, werden geändert. 

- Mit der Untervariante 3.2 (Unterscheidung zwischen Altersgruppen) soll zusätzlich der Ver-
knüpfung mit dem Erreichen des Pensionsalters Rechnung getragen werden. Das jetzige 
System ist ab 55-57 Jahren so berechnet, dass die Abgangsentschädigung im Maximum 
bis zum voraussichtlichen Pensionsalter reicht. Somit ist die Verknüpfung neu ab dem voll-
endeten 57. Altersjahr gegeben (bei einer maximalen Anspruchsdauer von 96 Monaten, 
d.h. 8 Jahren). Eine lineare Reduktion der Dauer für alle Altersgruppen (Variante 3.1) würde 
diese Verknüpfung mit dem voraussichtlichen Pensionsalter aufgeben.

2
 

Aus diesem Grund soll nach der Untervariante 3.2 zwischen 2 Altersgruppen unterschieden 
werden (vor und nach vollendetem 57. Altersjahr). Der „Systemwechsel“ ab 57 in der Vari-
ante 3.2. (Reduktion der Höhe von 55% auf 35%) wird mit einer höheren Anspruchsdauer 
ab 57 Jahren kompensiert. Damit soll ein unerwünschter positiver oder negativer Anreiz 
aufgrund einer sprunghaften Änderung der Abgangsentschädigung für oder gegen einen 
Rücktritt/eine Neukandidatur verhindert werden. Auch andere Gemeinden (z.B. Langenthal, 
Winterthur, Schaffhausen) kennen ein System, nach welchem die Bemessung der Ab-
gangsentschädigung ab dem Alter Mitte 50 ändert. Der Grund liegt wohl auch in diesen Fäl-
len in der Verknüpfung der maximalen Anspruchsberechtigung mit dem voraussichtlichen 
Pensionsalter. 

 

11. Untervarianten und Kombinationen 

Innerhalb der drei vorgeschlagenen Varianten sind verschiedenen Kombinationen und Unterva-
rianten denkbar. So könnte z.B. jede der Varianten 1-3 mit der Änderung von Art. 11 (Reduktion 
der Entschädigung aufgrund einer Änderung bei der Aufrechnung des anrechenbaren Einkom-
mens) kombiniert werden. Des Weiteren können grössere und/oder zusätzliche Unterscheidun-
gen je nach Rücktrittsgrund kombiniert mit einer der drei aufgeführten Varianten vorgenommen 
werden. 

Auch die in den Varianten 1-3 aufgeführten Prozentzahlen (z.B. Variante 1 Reduktion der Höhe 
von 55% auf 45%, Variante 2 Reduktion der Dauer um 25%) können im weiteren Revisions-
Prozess noch vertieft diskutiert und allenfalls angepasst werden. 

                                                      
2
 Eine direkte Verknüpfung mit der Pensionskasse der Einwohnergemeinde Köniz ist nicht gegeben, da das Könizer 

PK-Reglement und die Vorsorgeverordnung (bisher: Art.12 PK, neu bei Annahme der Volksabstimmung ab. 1.1. 2016 
Art. 25 PK Reglement; Art. 38 bisher, neu bei Annahme der Volksabstimmung ab 2016 Art. 1.8 Abs. 5 Vorsorgeverord-
nung) vorsieht, dass ausgeschiedene GR Mitglieder nur während maximal 2 Jahren in der PK bleiben können (nach 
neuer Vorsorgeverordnung erst ab 50 Altersjahren). 
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